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RECHT UND KAPITALMARKT – IM INTERVIEW: TIM SCHAPER

Kartellanten droht schärfere Haftung
EuGH-Generalanwalt fˇr effektivere Durchsetzung von Schadenersatz

B˛rsen-Zeitung, 2.3.2019

j Herr Schaper, ein EuGH-Verfahren
k˛nnte drastische Auswirkungen
auf Kartellschadensersatzpro-
zesse haben. Welches Ungemach
droht Kartellanten?

Bisher k˛nnen Geschädigte nur die
an einem Kartellverstoß beteiligte
Gesellschaft in Anspruch nehmen.
Jetzt plädiert der EuGH-Generalan-
walt dafˇr, die Haftung von Kartel-
lanten durch die Übertragung des
kartellrechtlichen Unternehmensbe-
griffs auf Kartellschadensersatzver-
fahren auszuweiten. Damit mˇssten
kˇnftig sämtliche Gesellschaften ei-
nes Konzerns fˇr Schäden haften,
die eine Konzerngesellschaft zu ver-
antworten hat.

j Worum geht es im Ausgangsver-
fahren?

Im finnischen Asphalt-Kartell hat die
Stadt Vantaan drei Unternehmen als
Rechtsnachfolger von am Kartell be-
teiligten Gesellschaften auf Scha-
densersatz verklagt. Der Oberste Ge-
richtshof Finnlands will nun vom
EuGH wissen, ob der EU-kartell-
rechtliche Unternehmensbegriff
auch in Kartellschadensersatzver-
fahren angewendet werden kann.
Folgt der EuGH dem Generalanwalt
– was zumeist der Fall ist – haften die
Rechtsnachfolger der in Liquidation
befindlichen Kartellanten, obwohl
sie selbst nicht an demVerstoß betei-
ligt waren. Ohne die kollektive Haf-
tung von Konzerngesellschaften gin-
ge die Stadt leer aus.

j Ist das ein rein finnisches Thema?
Im Gegenteil! Die Auslegung des Ge-
neralanwalts liegt auf einer Linie mit
dem jahrelangen Bemˇhen auf euro-

päischer Ebene, Schadenersatzklä-
gern effektivere Instrumente zur
Durchsetzung etwaiger Ansprˇche
an die Hand zu geben. Zudem ent-
spricht sie der verbreiteten Lesart
der EU-Schadensersatzrichtlinie.
Der deutsche Gesetzgeber hat hier
bisher allerdings sehr zurˇckhaltend
agiert.

j Wie ist die Rechtslage in Deutsch-
land?

Bei der Umsetzung der Richtlinie im
Rahmen der 9. Novelle des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB) im Jahr 2017 wurde der EU-
rechtliche Unternehmensbegriff
vom Gesetzgeber nicht in das deut-
sche Kartellschadensersatzrecht
ˇberfˇhrt. Vielmehr wurde diese
Frage offengelassen und deren Ent-
scheidung den Gerichten ˇberlas-
sen.

j Welche Folgen hätte das EuGH-
Urteil?

Mit einer Konzernhaftung im Scha-
densersatzrecht, fˇr die der General-
anwalt plädiert, wˇrde der haftende
Adressatenkreis deutlich erweitert.
Damit k˛nnten verschuldensunab-
hängig die Muttergesellschaft oder
andere verbundene Gesellschaften
fˇr Kartellverst˛ße einer Tochterge-
sellschaft in Haftung genommen
werden.

j Was bedeutet das fˇr die Geschä-
digten?

Ihnenwˇrde kˇnftig eine weitaus ef-
fektivere Durchsetzung etwaiger An-
sprˇche erm˛glicht. Kläger k˛nnten
nicht nur den Kartellanten in An-
spruch nehmen, sondern jede mit
diesem im Sinne einer wirtschaftli-
chen Einheit verbundene Gesell-

schaft. Das wäre etwa in Fällen vor-
teilhaft, in denen die Vollstreckung
gegen eine am Kartell beteiligte
Tochtergesellschaft unsicher – oder
wie im Fall des Asphaltkartells un-
m˛glich – ist. In Anspruch genom-
mene Gesellschaften k˛nnen einer
Haftung insbesondere nicht mehr
durch etwaige Liquidierungen oder
Umstrukturierungen entgehen. Im
Bereich der Kartellbußgeldverfah-
ren war diesen aus demWurstkartell
als ,,Wurstlˇcke‘‘ bekannten Aus-
weichman˛vern mit der 9. GWB-No-
velle bereits ein Riegel vorgeschoben
worden.

j Droht also ein schärferes Haf-
tungsregime fˇr Kartellanten?

Aus Sicht von Klägern wˇrden viel-
fach behauptete Defizite bei der
Rechtsdurchsetzung abgebaut. Dies
dˇrfte zu einer erh˛hten Abschrek-
kungswirkung des Kartellrechts fˇh-
ren. Allerdings kennt das deutsche
Zivilrecht eine solche Art ,,Sippen-
haft‘‘ bislang nicht. Sie widerspricht
dem Trennungs- und Rechtsträger-
prinzip. Daher gehe ich davon aus,
dass aus dem zu erwartenden
EuGH-Urteil resultierende Ausle-
gungsfragen auch den Bundesge-
richtshof beschäftigen werden.
Dann wird sich zeigen, ob Karlsruhe
im Sinne einer effektiveren Kartel-
lrechtsdurchsetzung entscheidet
oder – wie zuletzt etwa im Schienen-
kartell – zu einer kritischeren Hal-
tung neigt.
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